
Ra h men kleinga rtenord n u ng
des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e.V.
(Beschluss des Gesamtvorstandes des LSK vom 15. November 2019)

LI,LI
LANDESVERBAND SACHSEN
DER (LEINGARTNER e.v.

Die Rahmenkleingartenordnung gilt für a[[e im LSK organisierten Kreis-, Territorial-, Regiona[- und Stadtverbände und deren
Kleingärtnervereine (nachfolgend Verbände genannt). Sie ist Bestandteit der mit den einzelnen Pächtern abgeschlossenen
Verträge. Grundlage dieser 0rdnung ist das Bundeskleingartengesetz (BKteingG) in der jeweits gültigen Fassung.

1. Kleingärten (KG) - Kleingartenanlagen (KGA)

1.1 Begriff KG

Kleingärten sind Gärten, die dem Kleingärtner zur nichter-
werbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur
Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf,
und zur Erholung dienen (kteingärtnerische Nutzung) und in
einer Kleingartenanlage [iegen, in der mehrere Einzetgärten
mit gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammengefasst
sin d.

Die KGA ist BestandteiI des Grünsystems der Städte und
Gemeinden, diese sind grundsätzlich für die A[[gemeinheit
zugängtich. Die Öffnungszeiten der Anlage legt der Kteingärt-
nerverein fest.

1.2 Kleingärtnerische Betätigung
Die Gestaltung, Pflege und Erhaltung der Kleingärten und
Gemeinschaftsflächen, sowie der Schutz von Boden, Wasser
und Umwelt sind Gegenstand der kleingärtnerischen Betäti-
gung, die vor a[[em ökologisch nachhaltig erfolgen so[tte. Die

Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes sind einzuhat-
ten (Anlage 1). Ebenso die Aneignung gärtnerischen Wissens
und die Förderung und Erhaltung gärtnerischer Fähig- und
Fertigkeiten.

1.3 Grundlagen

Die gesetzlichen Bestimmungen für Boden-, Pflanzen-, Natur-
und Umweltschutz, sowie 0rdnung, Sicherheit und Brand-
schutz und die daraus resultierenden Auflagen getten für die
Kteingartenanlage uneingeschränkt, soweit das BKteingG

sowie örtliche Festlegungen und Regetungen nichts anderes
bestimmen.
Der Kteingärtner (nachfotgend Pächter genannt) ist verpflich-
tet, diesen Anordnungen nachzukommen. Der Vorstand übt
Anleitung und Kontrolte aus.

2. Die ilutzung des Kleingartens

2.1 Pächter und Nutzer des KG

Bewirtschaftet wird der KG ausschließtich vom Pächter und
von zu seinem Haushalt gehörenden Personen. Nachbar-
schaftshilfe bei der Gartenbewirtschaftung ist gestattet.
Dattert sie [änger als sechs Wochen, ist der Vorstand zu
informieren. Eine Überlassung oder Weiterverpachtung an
Dritte ist nicht zulässig.

2.2 Bewirtschaftung des KG

Im Sinne des Bundeskleingartengesetzes ist bei der Bewirt-
schaftung des Gartens vor a[[em auf die kteingärtnerische
Nutzung zu achten. Diese ist gegeben, wenn auf mindestens
einem Drittel der Gartenfläche Gemüse und Obst in einem
ausgewogenen Verhältnis angebaut werden. In

geringeren Anteilen gehören auch Kräuter dazu. Da es sich
bei den Gartenbauerzeugnissen um Kulturpflanzen handetn
muss (Witdpflanzen kann man auch in der Natur sammeln),
sollte auf dem dafür genutzten Drittel auch eine Kulturfüh-
rung zu erkennen sein (2.8. Fruchtfotge-Beete oder Misch-
kulturen aus Kulturpflanzen). Die verbleibende unbebaute
F[äche ist ebenfatts mit Pflanzen zu begrünen, aber so, dass

die kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt wird. Die

Bewirtschaftung des KG hat nach ökotogisch nachhaltigen
Gesichtspunkten zu erfolgen.

2.3 Pflanzen im Kleingarten

Einige Pflanzenarten dürfen aus unterschiedtichen Grün-
den nicht im Kleingarten kuttiviert werden (Wuchsstärke,

Krankheitsübertragung, Invasivität). Auflaufender Wildwuchs
dieser Pflanzenarten ist sofort zu entfernen (Anlage 2).
Bäume und Sträucher (außer Kutturobstgehötze von Kern- &
Steinobst) dürfen im Kleingarten eine Wuchshöhe von 2,50
m nicht überschreiten .

Beim Anpflanzen von 0bstgehö[zen, Beerensträuchern und
Ziersträuchern sind minimale Pflanz- und Grenzabstände ein-
zuhalten. Diese sind vom Stammmittetpunkt aus zu messen.
Die 0rdnungen der Verbände und Vereine können größere
Abstände festlegen (Antage 3).
Bei der Pflanzung und Pflege von Formschnitthecken ist
ebenfalts auf die Einhaltung der Grenzabstände, die richtige
Pflanzenauswaht (Antage 4) sowie auf die vorgeschriebene
maximate Höhe zu achten. (siehe Punkt 5.2)

2.4 Schutz der heimischen Fauna

Bei Schnittmaßnahmen oder dem Entfernen von Gehötzen

sind die gesetztichen Vorschriften (Naturschutzgesetz) zu

beachten. Entgegen diesen Vorschriften ist es im Kleingarten
gestattet, ganzjährig Bäume zu entfernen, es sei denn, sie
sind mit genutzten Nestern besetzt oder unterliegen einem
gesonderten Schutz nach der örtlichen Baumschutzsatzung.

2.5 Einsatz chemischer Mittel
Die Anwendung von chemischen Unkrautbekämpfungsmit-
tetn (Herbizide) ist prinzipie[[ zu unterlassen. Im Kleingarten
dürfen nur für den nichtberuflichen Anwender im Haus- und
Kleingartenbereich in Deutschland zugelassene Pflanzen-
schutzmitte[ (PSM) verwendet werden. Auf Gemeinschaftsflä-
chen dürfen chemische PSM nur von Personen ausgebracht
werden, die im Besitz des Sachkundenachweises Pflanzen-
schutz sind.
Auf Wegen und Plätzen, egaI ob innerhalb oder außerhalb
des Gartens, ist der Einsatz leglicher chemischer PSM verbo-
ten, ebenso der Einsatz von anderen Stoffen zur Unkrautbe-
kämpfung (Satz, Essig, ReinigungsmitteI etc.)!
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3. Bebauung in Kleingärten

3.1 Gartenlaube

Im KG ist nur eine Laube in einfacher Ausführung mit höchs-
tens 24 mz Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz
zulässig. 5ie darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere
nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauern-
den Wohnen geeignet sein. Das Vermieten derselben ist nicht
gestattet. Weitere Gebäude und Baukörper sind im KG grund-

sätzlich verboten. Hiervon ausgenommen sind die nachfo[-
gend unter 3.2,3.3,3.5 und 3.6 genannten Bautichkeiten.
Für a[[e vor dem 3.10.1990 rechtmäßig errichteten Garten-
[auben und andere der kteingärtnerischen Nutzung dienende
bauliche Anlagen getten die Bestandschutzregetn gem. § 20a
Punkt 7 BKleingG.

3.2 Errichten oder Verändern von Bauwerken

Das Errichten oder Verändern (Erweitern) der Gartentau-
ben und anderer Baukörper in den KG richtet sich nach § 3
BKteingG sowie der o.g. Rege[ung unter 3.1 und erfordert die
schriftliche Zustimmung des dafür zuständigen Vorstandes.
Einfriedungen innerhalb der KGA sowie Rankgerüste und
Sichtschutzanpflanzungen dürfen den Btick in die Parze[[en
nicht beeinträchtigen. Um einen Sicht- und Windschutz am

Sitzptatz zu erreichen, kann ein Rankgerüst, mit entspre-
chender Bepflanzung, mit einer maxima[en Höhe von 2 m
errichtet werden.
Für das Einho[en alter erfordertichen Genehmigungen ist der
Pächter zuständig. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen
werden, wenn die Bauerlaubnis ertei[t worden ist.
Den Grenzabstand [egt der Vereinsvorstand fest, dieser darf
jedoch 1 m nicht unterschreiten. Für die Außengrenze gitt die
Sächsische Bauordnung.

Weitere Festlegungen, wie Fundamente, Außenmaße und
Dachformen der Laube, obliegen dem Zwischenpächter, der
diese Aufgabe dem Verein übertragen kann.
Die Verwendung von geschüttetem Beton ist im Kleingarten
nicht ertaubt,

3.3 Elektro- und Wasserversorgung

Etektro- und Wasseransch[üsse müssen den Vorschriften und
Richttinien des zuständigen Versorgungsunternehmens sowie
dem BKleingG entsprechen.
über die Installation der Wasseranschtüsse in der KGA und
das Auffangen von 0berflächen- oder Regenwasser entschei-
det der Kleingärtnerverein. Regenwasser ist grundsätztich ats

Gießwasser zu verwenden, ein Ableiten (Dachrinne, Regen-

fässer) außerha[b der eigenen Parze[[e ist nicht gestattet.
Der Umgang mit Abwasser richtet sich nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen. Der Neubau von Abwasseranla-
gen im KG ist verboten. Spü[maschinen und Waschmaschinen
dürfen im Kteingarten nicht insta[[iert und betrieben werden.

3.4 Gewässerrandstreifen

Bei der Errichtung von Bautichkeiten, Anlagen und.bei An-
pflanzungen ist ein Abstandsstreifen (Ufer bzw. Böschungs-
oberkante) an Gewässern einzuhalten. Dieser beträgt gem.

§ 34 BauGB im Innenbereich einer Gemeinde 5 m sowie im
Außenbereich 10 m.

Weitere sich aus Wasserschutzgebietsauflagen ergebende
Festlegungen sind durch die Vorstände bekanntzumachen und

in die Kleingartenordnung des Vereins aufzunehmen.

3.5 Gewächshaus

Ein freistehendes Kleingewächshaus und Frühbeetkästen
dürfen nach Zustimmung des Vorstandes errichtet werden.
Fo[ienzelte sind der Größe des Gartens anzupassen. Das Ge-

wächshaus darf eine max. F[äche von 12 mz nicht überschrei-
ten, die Höhe ist auf max. 2,50 m begrenzt. Ein Grenzabstand
von min. 1 m ist einzuha[ten, die Nachbarparze[te darf nicht
beeinträchtigt werden. Die Gartenordnungen der Verbände
und Vereine können geringere Maße fest[egen, der Grenzab-
stand ist jedoch verbindlich.
Bei zweckfremder Nutzung ist das Gewächshaus zu entfernen.

3.6 Feucht-Biotop

Im Kleingarten ist ein künstlich angelegter Teich als

Feucht-Biotop bis zu einer Größe von höchstens 8 mz ein-
schtießtich flachen Randbereich zu[ässig.
Der Erdaushub verbleibt dabei in der Parzetle und ist in die
Teichgestattung einzubeziehen.
Die max. Tiefe ist auf 1,10 m begrenzt. Zur Anlage des Teiches

sind entweder Lehm-, Tondichtungen oder geeignete Kunst-

stoffe zu verwenden. Die Gartenordnungen der Kteingärtner-
vereine oder die jeweiligen Kommunen können diese Größen-

angaben weiter einschränken.
Es sind Maßnahmen zum Schutz der Kinder vorzusehen.
Sicherung und Verantwortung (Verkehrssicherungspflicht) für
a[]e Wasseranlagen in der Parzetle obtiegen dem jeweiligen

Pächter.

3.7 Badebecken

Transportab[e Badebecken (Kinderp[anschbecken) mit einem
Fassungsvermögen von max.3 m3 und einer max. Fü[[höhe

von 50 cm können vom Vorstand des jeweiligen Kteingärt-
nervereins während der Gartensaison genehmigt werden. Die

0berkante des Badebeckens darf nicht höher als 60 cm sein,
gemessen vom Beckenboden: Chemische Wasserzusätze sind
nicht gestattet.
Die Gartenordnungen der Kteingärtnervereine können diese
Größenangaben und den Zeitraum weiter einschränken.

3.8 Betreiben und Umgang von Feuerstätten
Es ist verboten, Feuerstätten (2.8. Öfen, Herde und Kamine) im
Kleingarten und in den sich darin befindlichen Bau[ichkeiten
zu errichten oder zu betreiben. Unter der Voraussetzung des
Bestandsschutzes (Errichtung vor dem 3.10.1990) ist das
Betreiben nur dann zulässig, wenn hierfür eine Genehmigung
vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger nachgewiesen wird
und eine regelmäßige überprüfung gemäß geltenden Gesetzen

erfolgt (Feuerungsan[agenverordnung Sachsen (SachsFeuVO)).

Die Rauchentwicklung darf die Nutzung der Nachbarparzetle
bzw. Grundstücke nicht beeinträchtigen (u. a.

Bienensch utz).
Der Betreiber ist zur Einhattung alter damit in Verbindung ste-
henden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet. Bei Wegfatt
des Bestandsschutzes nach § 20 a Punkt 7 BKleingG ist die
Feuerstätte und dazugehörige Abgasantage zu entfernen.
Feuerschalen und transportabte Gritts sind i.d.S. keine Feu-

erstätten, Aufstettung und Betrieb sind durch den Verein zu

regetn.
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3.9 F[üssiggase

[Jmgang mit Flüssiggas (2. B. Propangas) und Betreiben von
Flüssiggasanlagen in der Baulichkeit:
Hier sind die geltenden rechttichen Regelungen zu beachten
und dem K[eingärtnerverein auf Verlangen die Abnahmebe-
scheinigung bzw. der Prüfbescheid vorzulegen. Der Vorstand
des Kteingärtnervereins muss in Kenntnis gesetzt werden,
dass sich Ftüssiggas in der Parzetle befindet.

3.10 Rückbau/Beseitigung
Wurden Baulichkeiten, die gegen geltende gesetz[iche Be-

stimmungen verstoßen, ohne Er[aubnis errichtet, sind diese
auf Anordnung des Vorstandes unverzügtich zurückzubauen.
Gteiches gilt spätestens bei Pächterwechsel für gem. § 20 a

Punkt 7 BKteingG bestandsgeschützte Baulichkeiten, wenn
der Bestandsschutz wegfä[[t, sowie für alte Baulichkeiten,
wenn diese aufgrund ihres Zustandes nicht mehr zweckent-
sprechend genutzt werden können.

4. Tierhaltung

Die Kleintierhaltung gehört grundsätzlich nicht zur kleingärt-
nerischen Nutzung. Soweit iedoch in der Kleingartenan[age
vor dem 3. 0ktober 1990 zu[ässig und üblich war, gelten

die Bestimmungen des § 20 a Punkt 7 BKteingG. Das wird in
der Regel dann der Fat[ sein, wenn die Kleintierhaltung im
bescheidenen Umfang betrieben wird. Stets muss aber die
gärtnerische Nutzung überwiegen. Auch bei der Kteintierha[-
tung gilt die Einschränkung, dass sie nicht erwerbsmäßig,
sondern nur für den Eigenbedarf betrieben werden darf.

4.1 Hunde und Katzen

Das Halten von Hunden und Katzen in KGA ist nicht gestattet.
Für Hunde ist außerhalb des KG Leinenzwang. Bei Mitbringen
von Katzen ist der Schutz der VögeI zu gewährteisten.
Mitgebrachte Haustiere dürfen beim Verlassen der KGA

nicht im KG oder der Laube verb[eiben. Für Schäden, die ein
Tier verursacht, haftet neben dem Hatter derlenige, der die
tatsächtiche Gewatt über das Tier ausübt. Das Füttern von
fremden Katzen ist in der KGA untersagt.

4.2 Bienen

Die Bienenhaltung im KG ist nach Zustimmung des Vorstan-
des zulässig. Bienenstände sotlten bevorzugt am Rande der
KGA aufgestellt werden. Eine Anhörung der Nachbarn ist
vorzunehmen. Bei Bedarf ist ein Sachverständiger zu konsu[-
tieren.

5. Wege und Einfriedungen

5.1 Pflege der Wege

Jeder Pächter hat die an seine Parze[[e grenzenden Wege bis
zur Wegmitte bzw. gemäß abweichenden Festlegungen des
Vereins zu pflegen.

5.2 Grenzgestaltung

Abgrenzungen zwischen den Parzellen sind entbehrlich.
Wenn doch gewünscht, wird die Art und Weise der Abgren-
zung der Einzetgärten in der KGA durch den Verein beschtos-
sen. Werden Formschnitthecken, Zäune o. ä.'innerhatb des
Vereinsgetändes ertaubt, dürfen diese eine Höhe von 1,20 m

nicht überschreiten. Für Formschnitthecken als Außenbe-
grenzung gitt maxima[e Höhe von 2,00 m.

Eine andere Gestaltung der Außengrenze ist mit der zustän-
digen Kommunalbehörde abzustimmen.

5.3 Instandhaltungsarbeiten

Jeder Pächter ist verpflichtet, zur Instandhattung der Außen-
und Innenabgrenzung beizutragen.

5.4 Gemeinschaftswege und -flächen

Auf Gemeinschaftsflächen dürfen keine künsttichen Hinder-
nisse entstehen. Das Lagern von Geräten,
Baumaterialien, Bauschutt, Erde, Sta[[dung usw. ist auf
Gemeinschaftsflächen des KGV, nach Zustimmung des

Vereinsvorstandes, befristet gestattet. Der Lagerplatz ist aus-
reichend zu kennzeichnen, zu sichern und nach der Benut-
zung zu rei nigen. Fa h rräder, Ki nderwagen, Transportgeräte
usw. sind innerhalb des KG oder den dafür ausgewiesenen
Stellfl ächen abzustetten.

6. Kompostierung und Entsorgung

6.1 Kompostierung

Kompostierbare Pflanzenabfä[e sind im KG fachgerecht zu
kompostieren. Der Kompostplatz ist mit einem Mindestab-
stand von 1,0 m zur Nachbargrenze anzulegen. Ausnahmen
sind mit schriftlicher Zustimmung des Vorstandes und des
Nachbarn zutässig. Gemeinschaftskompostan[agen innerhatb
der KGA werden empfohten.
Das Anlegen von Kompostgruben ist nicht statthaft. Zur
Eindämmung von Pflanzenkrankheiten ist der wirksamen
Isotierung infektiösen Pflanzenmaterials besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Mit Feuerbrand befatlenes Kernobst und
Ziergehölze sowie mit Scharka befa[lenes Steinobst dürfen
nicht kompostiert werden. Mit der Kohthernie befatlene Koh[-
pflanzen sind über den Hausmü[[ zu entsorgen.

6.2 Entsorgung
Für die ordnungsgemäße Entsorgung nichtkompostierbarer
Abfätte ist der Kleingartenpächter selbst verantworttich.
Sotche Abfätte sind, sofern keine Entsorgungsmöglichkeiten
in der KGA vorhanden sind, außerhatb der KGA entsprechend
den gettenden Rechtsvorschriften und kommunalen Regelun-
gen zu entsorgen. Sickergruben sind verboten. Sammelgru-
ben unterliegen nur dann dem Bestandsschutz, wenn sie vor
dem 03.10.1990 nach geltendem Recht errichtet wurden.
Ihre Nutzung setzt die Einhaltung der geltenden bzw. kom-
muna[en Bestimmungen zum Nachweis der Dichtheit und
zur Entsorgung voraus. Belege der Entsorgung sind in Kopie
dem Vorstand zu übergeben und über den Parze[tenwechsel
hinaus 10 Jahre aufzubewahren. l..lnzulässig ist es, Fäkatien
in undichten Behältnissen zu sammeln, versickern zu [assen
und unmittelbar an Anpflanzungen auszubringen. Nähere
Rege[ungen sind den jeweitigen örtlichen Bestimmungen zu
entnehmen.
Bevorzugt sind Gemeinschaftstoiletten, nach Mög[ichkeit
mit Anschluss an die öffentliche Kanatisation zu verwenden.
Wenn dies nicht möglich ist, sind im KG vor atlem Trocken-
oder Trenntoiletten einzusetzen.
Es ist verboten, Bauschutt, Schrott, Plaste, Asbest u. ä. Ma-
teria[ien sowie nicht kompostierbare Abfälle im KG oder auf
Gemeinschaftsflächen zu vergraben.
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6.3 Verbrennen

Frische Pflanzenreste, behandeltes Holz (Bauhotz, Möbelres-
te u. ä.) und andere Abfätte (Ptaste, Ö[e, Farben, Gummi) zu

verbrennen, ist gen.'ere[[ verboten. Gemäß Sächsischem
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG)

dürfen pflanzliche Abfätte grundsätzlich nicht verbrannt
werden.
Feuerschalen und transportabte Gritts dürfen, nach Zustim-
mung des Vorstandes, mit naturbelassenem, abgetagertem
Brennhotz betrieben werden. Der entstehende Rauch darf
nicht zur Be[ästigung der Nachbarn führen. Die jeweiligen

kommuna [en Vorschriften sind dabei verbi nd [ich.

6.4 tlmgang mit Asbest

Es ist verboten, asbesthaltige Baue[emente

> mechanisch zu bearbeiten, zu beschichten, zu versiegeln,
oder zu verblenden

> zweckentfremdend für Beeteinfassungen, Komposter, Sicht-
schutz o.ä. zu verwenden

> im KG zu lagern oder zu vergraben

> in Verkehr zu bringen
Defekte sowie zweckentfremdend genutzte Bauteite sind unter
Beachtung bestehender Sicherheitsauflagen zu demontieren
und fachgerecht zu entsorgen.

7. Sonstige Bestimmungen

7.1 Persönliche Arbeitsleistungen

.leder Pächter ist gemäß Unterpachtvertrag verpflichtet, Ar-
beitsleistungen zu erbringen, die AnzahI der Stunden und die
Höhe des Ersatzbetrages legt die Mitgliederversammlung fest.
Er hat sich entsprechend den Beschtüssen der Mitgliederver-
samm[ung des Vereins an Gestaltung, Pflege, Erhaltung, Um-
und Neubau bzw. Ersatz von gemeinschaftlichen Einrichtungen
durch finanzie[[e Umtagen und persöntiche Arbeitsleistung zu

beteiligen. Jeder Pächter ist berechtigt, die gemeinschaftlichen
Antagen, Einrichtungen und Geräte des Vereins entsprechend
den Beschlüssen des Vorstandes zu nutzen. Er haftet für
a[[e Schäden, die durch ihn, seine Familienangehörigen und
seine Gäste verursacht wurden, und hat ieden Schaden dem
Vorstand anzuzeigen.

7.2 Verhalten in der KGA

Der Pächter, seine Angehörigen und von ihm beauftragte Dritte
haben sich jederzeit so zu verhalten, dass keine andere Person
und die Gemeinschaft mehr als nach den Umständen unver-
meidbar gestört werden.
Eine den Nachbarn be[ästigende und den Erholungswert
beeinträcht'igende Geräuschverursachung ist zu unterlassen.
Über die Nutzungszeiten von Geräten mit starker Geräuschbe-
tästigung entscheidet der Verein unter Beachtung der örttichen
Vorschriften (Polizeiverordnu ngen).

7.3 Kfz in der KGA

Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur auf den ausgebauten
und dafür vom Verein ausgewiesenen Flächen erlaubt: Das

Auf- und Abstellen von Wohnwagen und das Zelten innerhalb
der Kleingartenanlage sind nicht zu[ässig. Waschen, Pflege
und Instandhattung von Kfz innerhatb der K[eingartenanlage
und auf den dazugehörenden Abstetlflächen sind verboten.
Das Befahren der Wege mit Kfz atter Art ist untersagt.

Mögliche Ausnahmen gestattet der Vorstand auf Antrag des
Pächters. Der Pächter haftet dabei für die von ihm verursach-
ten Schäden.

7.4 elektronische Überwachungseinrichtr rngen

Es ist nicht gestattet

> das Überfliegen der Parzellen mit Drohnen
> der Einsatz von automatischen Bildaufzeichnungsgeräten,

wenn die Aufnahmen die Parze[[engrenzen überschreiten.
Über die Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen
entscheidet ausschließtich der Vorstand. Dabei sind deutlich
sichtbar entsprechende Hinweisschilder anzubringen.

7.5 Pflichten des Pächters
Der Pächter ist verpflichtet,
> a[[en behördlichen Anordnungen zur Pflege und zum Schutz

der Natur und Umwelt sowie zur Einhattung der öffentlichen
0rdnung und Sauberkeit auf eigene Kosten nachzukommen,
soweit nicht anders verordnet ist.

> sich an den 0bliegenheiten des Verpächters bzw. Verpflich-
tungen des Vereins hinsichtlich der Räum- und Streupflicht
zu beteiligen, wenn das durch den Zwischenpachtvertrag
oder durch kommunale Regelungen festgetegt ist.

7.6 Vertragswidriges Verhalten
Verstöße gegen die Rahmenkleingartenordnung des LSK sind
schriftlich abzumahnen. Zur Beseitigung von Verstößen sind
angemessene Fristen zu setzen. Fortgesetzte Verstöße können
im Rahmen des § 9 (1) Punkt 1 BKteingG wegen vertragswidri-
gem Verhalten zur fristgemäßen Kündigung des Pachtvertrages
fü h ren.

Kommt der Pächter den Verpflichtungen aus der Rahmenklein-
gartenordnung in Bezug auf öffenttiche F[ächen in der KGA

oder anliegende Ftächen nicht nach, ist der Verein nach
schriftlicher Abmahnung und Androhung berechtigt, diese
Verpflichtung auf Kosten des Pächters erfü[[en zu lassen.

8. Schlussbestimmungen

Diese 0rdnung wurde satzungsgemäß durch den Ausschuss
des LSK am 12.10.1991, sowie deren 1. Anderung am
06.11.2009 und die 2. Anderung am 15.11.2019 durch den
Gesamtvorstand des LSK beschlossen. Sie tritt am L. Januar
2020 nach ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite des
LSK (tsk-kteingarten.de) in Kraft.
Die Verbände und Kleingärtnervereine haben das Recht, auf
der Grundtage dieser Rahmenkleingartenordnung und entspre-
chender territoriaI verbindlicher 0rdnungen, eigene Kleingar-
tenordnungen zu beschließen, die den Festlegungen dieser
Rahmenkleingartenordnung nicht widersprechen dürfen.
Anderungen wie z. B. Abstandsflächen o. ä., die sich aus den
Anderungen der Rahmenkleingartenordnung ergeben, treten
für den leweiligen Kteingärtner erst bei Neuerrichtung oder
Neupflanzung in Kraft.
Führen Anderungen dieser Ordnung dazu, dass bisher zu[äs-
sige Sachverhalte unzulässig werden, können die Verbände
Ü berga ngsregetungen beschtießen.
Der Vorstand des LSK wird ermächtigt, die Anlagen eigenstän-
dig zur ergänzen oder zu verändern, wenn die Notwendigkeit
dazu besteht.

Landesverband Sachsen der Kleingärtner eV.
Dresden, 15. November 2019
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@
Vorbeugende Maßnahmen

Wesenttiche Maßnahmen
des Integrierten Pfla nzenschutzes

Förderung der ökologischen Vielfalt

Standortwahl: Soweit es möglich ist, so[[te für die jeweiligen Kutturpflanzen der passende Standort gewähtt werden. Die
Standorteignung der Kulturen muss vor der Pflanzung bzw. Aussaat geprüft werden. Arten- und Sortenbeschreibungen
helfen weiter.

Bodenpflege und Bodengesundheit: Bodenbearbeitung dient der Verbesserung der Bodendurchlüftung, des Wasserha[te-
vermögens, der Bodenerwärmung, der Lockerung und der Einarbeitung organischen Materiats.

Pflanzenauswahl: Verwendung robuster, toleranter und resistenter Arten und Sorten, Anbau zur richtigen Zeit (frühe &
späte Sorten), Nutzung von hochwertigem, zertiflziertem, gesundem Saat- und Pflanzgut

Fruchtfolge & ltlischkultur: Beim Anbau von z. B. Kartoffeln, Tomaten, Erdbeeren, Koh[arten und anderer Gemüsearten so[[
möglichst ein [anger Zeitraum zwischen einem Nachbau von Arten der gleichen Pflanzenfamitie auf der gteichen F[äche
liegen (Fruchtfolge), um den Befa[[ durch im Boden lebende Schadorganismen zu minimieren. Auch der Anbau von Unter-
saaten oder Mischkulturen kann den Infektionsdruck reduzieren.

Düngung und Bewässerung: Ersetzen der Nährstoffe, die dem Boden durch regelmäßige Aberntung entzogen werden
sowie Erhaltung und Verbesserung günstiger Bodeneigenschaften (Bodengefüge, Humusgehatt, Bodenteben) durch Zufuhr
von organischer Substanz. Die Belastung von Boden und Grundwasser durch zu hohe Nährstoffgaben ist zu vermeiden. Eine
bedarfsgerechte Bewässerung ist zu garantieren, diese fördert die Pflanzengesundheit.

Bekämpfende Maßnahmen

Richtige Diagnosevon Krankheiten und Schädlingen: Helfen können Gartenfachberater von Verein und Verband, Berater
der Pflanzenschutzbehörden oder sachkundige Verkäufer in Industrie und Hande[. Viete Herste[[er von Pflanzenschutzmit-
tetn bieten Endverbrauchern den Service an, befatlene Pflanzenproben zu untersuchen. Sie erste[[en Diagnosen und geben
Behandtungsem pfehIungen.

Physikalische Pflanzenschutzmaßnahmen: Absamme[n (Raupen, Käfer, Schnecken), Zerdrücken & Abspüten (Eier von
Schadschmettertingen oder B[attläuse), Aufsammeln kranker Früchte, Insekten- und Vogelschutznetze, Drahtgeflecht z. B.
gegen Wühtmäuse, Kaninchen und Hasen, Leimringe gegen Frostspanner, Thermische Verfahren

Biotechnische Pflanzenschutzmaßnahmen: Leimtafeln (Gelb- oder Blautafeln), Fraßlockstoffe und Köder, pheromone
(zur Verwirrung, Fa[[en zur Ftugüberwachung bzw. zum Abfangen k]einerer Poputationen). Durch den Einsatz von Monito-
ring-Fatlen kann gezielt der korrekte Zeitpunkt zur Bekämpfung ermittett werden.

Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen: Einsatz von Raubmi[ben, Schlupfwespen, Nematoden. Dieses Verfahren hat sich
vor attem beiSchädlingen wie Weißen Ftiegen, Spinnmilben, Btattläusen oder Thripsen in Gewächshäusern bewährt.

Itlikrobiologische Schädlingsbekämpfung: Einsatz von Pilzen, Viren und Bakterien (2. B. Bacittus thuringiensis) gegen
schädigende Insekten.

PflanzenstärkungsmitteL Unter Pflanzenstärkungsmitteln versteht man gemäß neuer Deflnition im Pflanzenschutzgesetz
Stoffe und Gemische einschließ[ich Mikroorganismen, die ausschließlich dazu bestimmt sind, a[lgemein der Gesunder-
haltung der Pflanzen zu dienen oder dazu bestimmi sind, Pflanzen vor nichtparasitären BeeintraChtigungen zu schützen.
www. bv[.bu nd.de/pstm.

Grundstoffe: Die Kategorie der Grundstoffe wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 1,1,Ol l2OO9 in der EU neu eingeführt. Es
handett sich um Stoffe, die nicht in erster Ljnie für den Pflanzenschutz verwendet werden, aber dennoch für die Bekämp-
fung bestimmter Schaderreger von Nutzen sind.
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Das BVL veröffentlicht daher auf seiner Homepage für genehmigte Grundstoffe jeweils ein Datenbtatt mit den wichtigsten
Inhatten zu deren Anwendung.

Chemische Pflanzenschutzmaßnahmen: Chemische Pflanzenschutzmittelanwendungen sind nach den atlgemeinen
Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes zu vermeiden. Daher so[[ten Anwendungen ohne Vorliegen einer genauen

Diagnose, die einen bekämpfungswürdigen Befat[ durch Schädlinge oder Krankheiten eindeutig feststellt, grundsätzlich

nicht erfotgen. Ausnahmen hiervon sollten nur im Einzelfalt nach einer fachkundigen Beratung gemacht werden.

@ verbotenePflanzen

Zu stark wachsende Gehölze

Ein Kleingarten sot[ durch einen lockeren Gehölzbestand, vorwiegend aus Kultursorten von Kern- und Steinobstbäumen,
geprägt sein. Die Gehölzanpflanzungen in der Parzetle müssen innerha[b der Kteingartenanlage den Blick in den Garten

gewährleisten. Des Weiteren dürfen die Gehölze nicht den Anbau niedrigwachsender Nutzpflanzen (Gemüse, Erdbeeren,

einjährige Schnittblumen, Kräuter) beeinträchtigen. Es sind daher, neben einzetnen größeren Kern- oder Steinobstbäumen,

in Art und AnzahI nur solche Laubgehölzarten auszuwählen, die für kleine Gärten geeignet sind und die durch Schnitt-

maßnahmen dauerhaft auf eine Höhe von 2,50 m begrenzt werden können. Das Kultivieren legticher Nadelbaumarten und

sonstiger Koniferen ist nicht gestattet.
Alte, größere Bäume von Kern- und Steinobst sind nicht nur atte Nutzpflanzen-Sorten, sondern auch wertvo[[e Biotope, die
durch gute Pflege so [ange wie möglich zu erhalten sind.

Zu stark wachsende Pflanzen (außer Gehölze)

AufGrund ihrer starken, nicht beherrschbaren Wuchskraft ist es auch nicht gestattet, Bambusgewächse (Bambuseae) und

Chinaschitf (Miscanthus) sowie die Gewöhnliche Watdrebe (Ctematis vitatba) und Schtingknöterich (Fattopia baldschuani-
ca) in der Parzelte zu pflanzen.

Krankheitsübertragende Pfl anzen

Feuerbrand
Der Feuerbrand ist eine der gefährlichsten Kernobstkrankheiten. Daher dürfen die hochanfätligen Wirtspflanzen dieser
Krankheit, welche keinen kleingärtnerischen Nutzen haben, nicht in Kleingartenantagen kultiviert werden.

Verbotene Gattungen sind: G[anzmispel (Photinia), Zwergmispel (Cotoneaster), Weiß- und Rotdorn (Crataegus), Feuerdorn
(Pyracantha). Ausnahmen bilden Feuerbrand nichtanfä[[ige Arten und Sorten dieser Gattungen.

Birnengitterrost
Wacholder (Juniperus) ist Hauptwirt des Birnengitterrostes. Daher sind alte Wacholderarten der Gattung ,,Juniperus" in der
gesamten Kleingartenanlage inklusive der Gemeinschaftsflächen verboten.

f ohannisbeersäulenrost
Ats Winterwirt sind 5-nadtige Kiefernarten der Überträger für den Johannisbeersäulenrost an Schwarzer Johannisbeere und
Stachelbeere. 7um Beispie[: Weymuthskiefer (Pinus strobus), Westliche Weymuthskiefer (Pinus monticola) oder Tränenkie-
fer (Pinus watlichiana).
Sie dürfen deshalb auch nicht auf Gemeinschaftsflächen gepflanzt oder kultiviert werden.

Invasive Neophyten

Invasive Neophyten sind eingeführte Pflanzen mit einem hohen Ausbreitungspotentiat. Laut Bundesnaturschutzgesetz
müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um eine Verdrängung heimischer Arten durch invasive Arten zu verhin-
dern. In Sachsen geht diese Gefahr derzeit insbesondere von folgenden Pflanzenarten aus, daher ist die Kultivierung in der
gesamten Kleingartenantage verboten:
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Nicht beherrschbare Neophyten mit starkem Verbreitrrngspotential:
Staudenknöterich (Faltopia japonica, F. sachalinensis, F. x bohemica)
Drüsiges Springkraut, auch indisches oder japanisches Springkraut genannt (lmpatiens gtandutifera)
Kanadische- und Riesengotdrute (Sotidago canadensis und gigantea)
Gemeiner Bastardindigo (Amorpha fruticosa) - 3 m hoher Schmetterlingsbttitter

Neophyten mit starkem VerbreitungspotentiaI rrnd negativer Wirkungauf die menschliche Gesundheit:
Beifußbtättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) - Attergien, Asthma
Riesenbärenklau (Heracteum mantegazzianum) - phototoxische Wirkung, Brandblasen

Bepflanzung von Gemeinschaftsflächen

Die Bepflanzung der Gemeinschaftsflächen muss so erfolgen, dass die kleingärtnerische Nutzung der anliegenden Gärten
durch Schatten- und Wurzetdruck nicht beeinträchtigt wird. Das Pflanzen von 0bst- und Witdobstgehölzen ist ausdrücklich
erwünscht.

Gehölze

Pflanzabstände & Grenzabstände

Pflanzabstand Grenzabstand

Kernobst & Steinobst
Apfel, Birne, Quitte, Mispe[, Aronia, Felsenbirne u.a.

Pfirsich, Aprikose, Pflaume, Sauer- & Süßkirsche u.a.

Säutenbäume (Batlerina, Cotumnar, etc.)
Spindet- oder Buschbaum, Stammhöhe bis 0,60 m

Vierte[- und Halbstämme, Stammhöhe bis 1,50 m

0,50 m

3,00 m

4,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

Beerenobst
.lochelbeere (Josta)

Johannisbeeren, Stachelbeeren, Maibeeren
(Büsche und Stämmchen)

Johannis- & Stachelbeeren
(1- bis 3-triebige Spindet am Spatier)
Himbeeren
Brombeeren
Heidelbeeren & Weinreben

2,00 m

1,25 m

0,50 m

0,40 m

3,00 m

1,00 m

1,00 m

1,00 m

1,00 m

L,00 m

1,00 m
1,00 m

Ziergehölze
einzelnstehend
in freier Hecke stehend

3,00 m

1,00 m

2,00 m

2,00 m

Formschnitthecken 0,20 - 0,50 m

Die Pflanzabstände ste[[en die fachtich empfohlenen Mindestabstände dar.
Die Grenzabstände orientieren sich an Aussagen im Sächsischen Nachbarrechtsgesetz, § 9.
Gemessen wird von der Stammmitte des Gehö[zes.

1,00 m
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@ Empfohlene Gehötze für Formschnitthecken

Empfohlene Gehölzart Einschränkungen / Bemerkungen

Phitadelphus coronarius keine Einschränkungen,
(Falscher Jasmin, Duftjasmin, Pfeifenstrauch) verschiedene viele Sorten mit Blütenduft, frische Triebe werden gern von
Sorten Läusen besucht

Spiraea nipponica (Japanischer Spierstrauch) keine Einschränkungen

Lonicera x xylosteoides (Heckenkirsche)
Sorte:,,Clavey's Dwarf"

teicht giftige rote Beeren

Ligustrum vutgare (Gewöhnlicher Liguster) verschiedene leichte Giftigkeit in atlen Pflanzenteilen - besonders in den
Sorten Beeren

Symphoricarpus orbicu [atus (Korallenbeere) keine Einschränkungen

Ilex aquifo[ium (Gewöhn[iche Stechpalme)
Sorte: Alaska

giftig in Blättern und Beeren
immergrün

Buxus sempervirens (Gewöhnlicher Buchs) starkwachsende giftig, Gefährdung durch Buchsbaumzünster und Buchs-
Arten baum-Triebsterben

Cotoneaster dielsianus (Graue Felsenmispe[) keine Einschränkungen, hoher Zierwert durch Laubfärbung
und Fruchtbesatz, nicht anfättig für Feuerbrandl

Berberis iu[ianae (julianes Berberitze) starke Dornen, immergrüne Pflanze, eventue[[ anfättig für
Getreideschwa rzrost!
Nicht in die Nähe von Ackerflächen!

Berberis thunbergii (Thunbergs Berberitze)
verschiedene Sorten

Dornen, kein Zwischenwirt für Getreideschwarzrostl

Forsythia x intermedia (Gartenforsythia, Gotdglöckchen) anfättig und dadurch Verbreitungsherd für Monilia laxa
(Monitia - Spitzendürre)

Chaenometes speciosa (Chinesische Zierquitte) leicht anfättig für Feuerbrand, Witdobst

Cornus mas (Kornelkirsche) regelmäßiger Schnitt nötig, sonst zu starker Zuwachs, Ver-
jüngungsschnitt mögtichl Witdobst, Laubfärbung im Herbst

Morus alba & Morus nigra regelmäßiger Schnitt nötig, sonst zu starker Zuwachs, Ver-
(Weiße Mautbeere & Schwarze Mautbeere) jüngungsschnitt mögtichl

Traditione[[e Heckenpfl anze, Naschobst

Carpinus betutus (Hainbuche, Weißbuche) regelmäßiger Schnitt nötig, sonst zu starker Zuwachs, Ver-
jüngu ngsschnitt mögtichl
TraditioneIte Heckenpflanze, Wintertaub

Acer campestre (Feldahorn) regelmäßiger Schnitt nötig, sonst zu starker Zuwachs, Ver-
jü ngungsschnitt mögtich!
Traditione[[e Heckenpflanze
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